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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1991

Norm

StPO §238

StPO §281 Abs1 Z4 A

Rechtssatz

Die nachträgliche Rüge eines zunächst unwidersprochen hingenommenen prozessualen Vorganges in der

Hauptverhandlung (Besprechung eines Zeugen mit seinem Rechtsvertreter während der Vernehmung) kann das

Unterbleiben einer zeitgerechten Antragstellung nicht sanieren.

Entscheidungstexte

12 Os 99/91

Entscheidungstext OGH 12.09.1991 12 Os 99/91

15 Os 4/99

Entscheidungstext OGH 28.01.1999 15 Os 4/99

nur: Die nachträgliche Rüge eines zunächst unwidersprochen hingenommenen prozessualen Vorganges in der

Hauptverhandlung kann das Unterbleiben einer zeitgerechten Antragstellung nicht sanieren. (T1)
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